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Amtlicher Anzeiger
Anlage zum Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern

2024 Schwerin, den 11. November Nr. 47

Landesbehörden

Erörterung im Planfeststellungsverfahren 
zum Antrag zur Gewinnung von Küsten-
schutzsanden aus der marinen Lagerstätte 
Heiligendamm gemäß §§ 52 Abs. 2a, 55, 57a 
Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. August 
1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 88)

Bekanntmachung des Bergamtes Stralsund

Vom 22. Oktober 2024

Antrag des  Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und 
Umwelt Mittleres Mecklenburg

 Dezernat Küste
 An der Jägerbäk 3
 18069 Rostock
 – nachfolgend Träger des Vorhabens genannt –

Es wird die Planfeststellung für eine Laufzeit bis zum 31. De-
zember 2060 für das Rahmenbetriebsplanfeld mit einer Größe 
von 7.750.500 m2 beantragt. Der Rahmenbetriebsplan sieht die 
Gewinnung von marinen Sanden mittels eines geeigneten Gewin-
nungsschiffes vor.

Das Bergamt Stralsund als in der Planfeststellung nach § 52 Ab-
satz 2a BBergG zuständige Anhörungsbehörde erörtert die recht-
zeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig ab-
gegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Absatz 4 
Satz 5 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz – VwVfG M-V) vom 6. Mai 2020 (GVOBl. 
M-V S. 410) sowie die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan 
mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen so-
wie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen 
abgegeben haben (§ 73 Absatz 6 Satz 1 VwVfG M-V).

Zweck der Erörterung ist neben der Feststellung und Klärung 
aller für die jeweilige Entscheidung erheblichen Tatsachen und 
Gesichtspunkte die Anhörung der Betroffenen (§§ 28, 66 VwVfG 
M-V) sowie ein sachliches Gespräch über die faktischen und 
rechtlichen Aspekte des jeweiligen Vorhabens mit dem Ziel einer 
möglichst gütlichen Erledigung der Einwendungen (vgl. § 74 Ab-
satz 2 Satz 1 VwVfG M-V) oder einer Optimierung des jewei-
ligen Plans und einem Ausgleich der unterschiedlichen Belange 
und Interessen.

Die behördliche Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund ergibt 
sich aus § 1 der Verordnung über die Bestimmung der zuständigen 
Behörden für die Ausführung des Bundesberggesetzes (BBergG-
ZuVO) vom 22. September 1994 (GVOBl. M-V S. 944).

Der Erörterungstermin findet am

am Donnerstag, dem 21. November 2024, um 10:00 Uhr

im  Amt für Umwelt- und Klimaschutz Rostock
Beratungsraum E31 in Haus B (Erdgeschoss)
Holbeinplatz 14
18069 Rostock

statt.

Auf Folgendes wird hingewiesen:

 – Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich.

 – Teilnahmeberechtigt sind: Vertreter der am Verfahren betei-
ligten Träger öffentlicher Belange; nach dem Naturschutz-
recht sowie sonstige anerkannte Vereinigungen, die Stellung-
nahmen abgegeben haben; private Einwender, d. h. Personen, 
die Einwendungen erhoben haben; Betroffene, d. h. Personen, 
in deren eigene Rechte oder schützenswerte Interessen einge-
griffen wird; Vertreter des Trägers des Vorhabens; gesetzliche 
Vertreter; Bevollmächtigte und Sachbeistände der Teilnahme-
berechtigten; Mitarbeiter der Anhörungsbehörde.

 – Bei Ausbleiben eines Beteiligten/Betroffenen kann auch ohne 
ihn verhandelt und entschieden werden.
Eine Pfl icht zur Teilnahme besteht nicht.

 – Die Teilnahmeberechtigten können sich durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu 
allen das Planfeststellungsverfahren betreffenden Verfahrens-
handlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas Anderes 
ergibt. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten des Bergamtes Stral-
sund als Anhörungsbehörde zu geben ist.

 – Durch Teilnahme am Erörterungstermin oder Bestellung eines 
Bevollmächtigten entstehende Kosten werden nicht erstattet.

 – Nicht rechtzeitig erhobene Einwendungen (Ablauf der Äuße-
rungsfrist am 21. Dezember 2020), die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, sind für das behördliche 
Zulassungsverfahren ausgeschlossen; § 21 Absatz 4 Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Geset-
zes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151).
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 – Der Erörterungstermin wird in deutscher Sprache als Amts-
sprache geführt, § 23 Absatz 1 VwVfG M-V. Soweit Ein-
wender die deutsche Sprache nicht beherrschen, haben sie auf 
eigene Kosten für einen Übersetzer zu sorgen.
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Bekanntgabe nach § 5 Absatz 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Vom 23. Oktober 2024

Die WEA Hoppenrade GmbH & Co. KG beantragt die Errichtung 
und den Betrieb von einer Prototyp-Windenergieanlage (WEA) 
gemäß § 4 BImSchG.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 
Mecklenburg als Genehmigungsbehörde hat eine standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 1 i. V. m. § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 UVPG durchgeführt.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervor-
gerufen werden können. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
daher nicht erforderlich.

Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens wurden 
anhand der unter Nummer 2.3 Anlage 3 UVPG aufgeführten Kri-
terien beurteilt.

Kleinflächige und damit geringe Auswirkungen gehen von dem 
Vorhaben auf das Schutzgut Boden, Natur und Landschaft aus. 
Die durch das Vorhaben verursachten Flächenversiegelungen und 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden als Eingriff im 
Sinne des BNatSchG bewertet und entsprechend ausgeglichen.

In unmittelbarer Nähe zu der geplanten WEA (Rotorradius 
+ 100 m) befinden sich keine geschützten Biotope nach § 30 
BNatSchG und § 20 NatSchAG M-V.

In einer Entfernung von ca. 1.200 m westlich zu der geplanten 
WEA befindet sich das nächstgelegene Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung (GGB) „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen 
und angrenzenden Wäldern“ (DE 2239-301) sowie dort auch das 
Europäische Vogelschutzgebiet „Nebel und Warinsee“ (DE 2239-
401) liegt. Innerhalb dessen befindet sich das Naturschutzgebiet 
„Nebel“ (NSG 137). Das Landschaftsschutzgebiet „Mecklenbur-
gische Schweiz und Kummerower See“ (MV LSG 064a) befindet 
sich ca. 1.500 m östlich vom Vorhabenstandort.

In einem Abstand von ca. 1.900 m östlich befindet sich ein Flä-
chendenkmal „Lange Moor“ (FND GUE 15), ca. 2.400 m öst-
lich „Langes Moor bei Hoppenrade“ (FND GUE 16) sowie „Das 
Rauhe Bocksmoor“ (FND GUE 14) ca. 2.400 m nordöstlich vom 
Vorhabenstandort.

Nationalparke und nationale Naturmonumente entsprechend 
Nummer 2.3.3 der Anlage 3 des UVPG sowie Biosphärenreser-
vate entsprechend Nummer 2.3.4 der Anlage 3 UVPG als auch 
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte laut Nummer 2.3.10 der 
Anlage 3 UVPG sind in diesem Vorhabengebiet nicht vorhanden.

Der Standort der beantragten WEA liegt ca. 1.300 m nordöstlich 
entfernt zu einem Wasserschutzgebiet der Zone III (MV WSG 
2239_08).

Im Vorhabengebiet befinden sich keine permanenten und tempo-
rären Kleingewässer. Im direkten Baubereich der WEA sind keine 
Oberflächengewässer vorhanden. Der Untersuchungsraum um-
fasst keine Oberflächengewässer mit besonderer Bedeutung für 
das Schutzgut Wasser. Überschwemmungsgebiete oder Heilquel-
lenschutzgebiete sind in der Nähe zum Vorhabenstandort nicht 
vorhanden. Das Vorhaben befindet sich nicht in einem Gebiet, in 
dem die in den Vorschriften der Europäischen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen überschritten werden.

Es liegen keine erheblichen Einschränkungen besonderer Nutzun-
gen des Gebietes vor. Das Ausmaß der Auswirkungen, die Schwe-
re und Komplexität der Auswirkungen, die Wahrscheinlichkeit 
der Auswirkungen, die Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der 
Auswirkungen erreichen nicht den Umfang, der eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung erforderlich macht.

Aus der Betrachtung des Standortes des Vorhabens ergibt sich, 
dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die in Anlage 3 Nummer 2.3 genannten Schutzgüter 
des UVPG hervorgerufen werden können.

Zusammenfassend ist im Ergebnis der standortbezogenen Vor-
prüfung des Einzelfalls festzustellen, dass keine erheblichen 
Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG aufgrund ihres mög-
lichen Ausmaßes entstehen können. Aufgrund der überschlägigen 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 des UVPG 
aufgeführten Kriterien sind erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen auszuschließen und die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung entsprechend § 7 Absatz 1 i. V. m. § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 UVPG nicht erforderlich.

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

Die zuständige Genehmigungsbehörde wird über den Antrag 
nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) entscheiden.
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Bekanntgabe nach § 5 Absatz 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Vom 23. Oktober 2024

Die eno energy GmbH beantragt die Errichtung und den Betrieb 
von drei Windenergieanlagen (WEA) bei gleichzeitigem Rückbau 
von sechs Bestandsanlagen gemäß § 16b BImSchG.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres 
Mecklenburg als Genehmigungsbehörde hat eine standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 1 i. V. m. § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 UVPG durchgeführt.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorha-
ben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen hervor-
gerufen werden können. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist 
daher nicht erforderlich.

Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens wurden 
anhand der unter den Nr. 1 und 2 der Anlage 3 UVPG aufgeführ-
ten Kriterien beurteilt.

Kleinflächige und damit geringe Auswirkungen gehen von dem 
Vorhaben auf das Schutzgut Boden, Natur und Landschaft aus. 
Die durch das Vorhaben verursachten Flächenversiegelungen und 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes werden als Eingriff im 
Sinne des BNatSchG bewertet und entsprechend ausgeglichen.

In unmittelbarer Nähe zu der geplanten WEA (Rotorradius + 
100 m) befinden sich einige geschützten Biotope nach § 30 
BNatSchG und § 20 NatSchAG M-V. Darunter gehören stehende 
Kleingewässer mit Ufervegetation, temporäre verbuschte sowie 
permanente Kleingewässer (Staudenflur).

In einer Entfernung von ca. 2.500 m nordöstlich zu der geplanten 
WEA befindet sich das nächstgelegene Gebiet von gemeinschaft-
licher Bedeutung (GGB) „Kühlung“ (DE 1836-302), 2.700 m 
südlich „Westernbrügger Holz“ (DE 1936-301). In ca. 4.300 m 
südlicher Richtung liegt das Europäische Vogelschutzgebiet „Ka-
riner Land“ (DE 2036-401). Die Landschaftsschutzgebiete „Küh-
lung“ (MV LSG 054a, 600 m nordöstlich) sowie „Kröpeliner 
Torfmoor“ (MV LSG 124, ca. 3.300 m nordöstlich) befinden sich 
im Bereich des Vorhabenstandortes.

Nationalparke und nationale Naturmonumente entsprechend 
Nummer 2.3.3 der Anlage 3 des UVPG sowie Biosphärenreser-
vate entsprechend Nummer 2.3.4 der Anlage 3 UVPG als auch 
Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte laut Nummer 2.3.10 der 
Anlage 3 UVPG sind in diesem Vorhabengebiet nicht vorhanden.

Der Standort der beantragten WEA liegt in einem Wasserschutzge-
biet der Zone III (MV WSG 1936-04) sowie ca. 750 m südöstlich 
von dem Wasserschutzgebiet der Zone II (MV WSG 1936-04).

Überschwemmungsgebiete oder Heilquellenschutzgebiete sind in 
der Nähe zum Vorhabenstandort nicht vorhanden. Das Vorhaben 
befindet sich nicht in einem Gebiet, in dem die in den Vorschrif-
ten der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen 
überschritten werden.

Es wird festgestellt, dass sich der Vorhabenstandort in einem Was-
serschutzgebiet der Zone III – Schutzkriterium Nummer 2.3.8 des 
Anhang 3 UVPG – befindet und somit besondere örtliche Gege-
benheiten vorliegen. Damit ist gemäß § 7 Absatz 2 Satz 5 UVPG 
die Betroffenheit der Schutzkriterien durch das Vorhaben voll-
ständig nach Anhang 3 UVPG zu prüfen. Die möglichen erheb-
lichen Auswirkungen des Vorhabens wurden weiter anhand der 
unter Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien beurteilt.

Im Vorhabengebiet befinden sich permanente und temporären 
Kleingewässer. Im direkten Baubereich der WEA sind keine 
Oberflächengewässer vorhanden. Der nächstgelegene Graben 
befindet sich in 100 m Abstand. Der Grundwasserflurabstand 
beträgt mehr als 10 m, somit ist der Grundwasserkörper wenig 
beeinträchtigt. Die Grundwasserneubildungsrate wird als relativ 
gering eingestuft (50 – 100 mm/a). Hinsichtlich des Schutzgutes 
Wasser hat das Vorhabengebiet demnach eine geringe Bedeutung.

Zudem ist eine Verunreinigung des Grundwassers auszuschlie-
ßen. Durch spezielle Schutzvorrichtungen werden die in der 
WEA befindlichen Öle und Schmierstoffe im Falle einer Leckage 
aufgefangen. Da Schmierstoffe bei einem ordnungsgemäßen Be-
trieb der Anlage nicht austreten, kann keine Verschmutzung des 
Grundwassers oder angrenzender Oberflächengewässer hervor-
gerufen werden.

Es liegen keine erheblichen Einschränkungen besonderer Nutzun-
gen des Gebietes vor. Das Ausmaß der Auswirkungen, die Schwe-
re und Komplexität der Auswirkungen, die Wahrscheinlichkeit 
der Auswirkungen, die Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der 
Auswirkungen erreichen nicht den Umfang, der eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung erforderlich macht.

Aus der Betrachtung der Merkmale und des Standortes des Vor-
habens sowie den Merkmalen der möglichen Auswirkungen er-
gibt sich, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteili-
gen Auswirkungen auf die in Anlage 3 Nummer 2.3 genannten 
Schutzgüter des UVPG hervorgerufen werden können.

Zusammenfassend ist im Ergebnis der standortbezogenen Vor-
prüfung des Einzelfalls festzustellen, dass keine erheblichen 
Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG aufgrund ihres mög-
lichen Ausmaßes entstehen können. Aufgrund der überschlägigen 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 des UVPG 
aufgeführten Kriterien sind erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen auszuschließen und die Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung entsprechend § 7 Absatz 1 i. V. m. § 9 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, Absatz 4 UVPG nicht erforderlich.

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

Die zuständige Genehmigungsbehörde wird über den Antrag 
nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) entscheiden.
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Amtliche nach § 10 Absatz 3 Bundes-
Immissions schutzgesetz (BImSchG) – Errich-
tung und Betrieb von neun Windkraftanlagen 
(WKA) am Standort Vellahn – „Vellahn I“, 
Bekanntmachung des Vorhabens

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

Vom 11. November 2024

Die Windpark Vellahn GmbH & Co. KG (Windmühlenberg, 
24814 Sehestedt) plant die Errichtung und den Betrieb von neun 
WKA vom Typ Vestas V 172 in Vellahn Gemarkung Banzin, 
Flur 1, Flurstücke 8/1, 78, 80, 83, 111/3, 128, 129, 135 und Ge-
markung Vellahn, Flur 1, Flurstück 2 mit einer Nabenhöhe von 
175 m, einem Rotordurchmesser von 172 m und einer Nennleis-
tung von 7,2 MW.

Die Anlage soll voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb genom-
men werden.

Für das Errichten und Betreiben der Anlage ist eine Genehmigung 
nach § 4 BImSchG beantragt. Die Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens erfolgt gemäß § 10 BImSchG sowie der Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV).

Zuständige Behörde für das Genehmigungsverfahren ist das Staat-
liche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg.

Das Vorhaben unterliegt gemäß § 7 UVPG der Pflicht einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung. Ein UVP-Bericht wurde vorgelegt.

Die entscheidungserheblichen Berichte und Stellungnahmen, die 
der Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt des Beginns des Be-
teiligungsverfahren vorliegen, sind Fachgutachten des Antrag-
stellers (Schall, Schatten, Turbulenz, Risikogutachten, Natur- und 
Artenschutz) sowie Stellungnahmen folgender Beteiligter:

– 50Hertz Transmission GmbH
– GasLINE GmbH

Die Auslegung des Antrages, beigefügter Unterlagen sowie der 
Stellungnahmen erfolgt vom 19. November 2024 bis einschließ-
lich 18. Dezember 2024 zu den angegebenen Zeiten im

1. Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmeck-
lenburg (Bleicherufer 13, 19053 Schwerin), 1. Obergeschoss – 
Abt. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislauf-
wirtschaft

Montag bis Donnerstag: 7:30 – 15:30 Uhr
Freitag: 7:30 – 12:00 Uhr
Auch darüber hinaus ist nach individueller vorheriger telefo-
nischer Absprache (unter Tel. 0385 588 66512) die Einsicht-
nahme möglich.

2. Amt Zarrentin, Kloster Zarrentin, Kirchplatz 8, 19246 Zarren-
tin am Schaalsee, OG, Raum 19 Leitung Stabstelle

Dienstag: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr

Auch darüber hinaus ist nach individueller vorheriger telefo-
nischer Absprache (unter Tel. 038851 – 838600) die Einsicht-
nahme möglich.

Darüber hinaus erfolgt die Auslegung online im UVP-Portal der 
Länder unter dem Suchbegriff „WKA Vellahn I“

https://www.uvp-verbund.de/portal/

Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 19. November 
2024 bis einschließlich 20. Januar 2025 schriftlich bei der o. g. 
Genehmigungsbehörde oder per E-Mail an:

StALUWM-Einwendungen@staluwm.mv-regierung.de

unter dem Betreff: „Einwendung WKA Vellahn I“ als beigefüg-
tes unterschriebenes Dokument (z. B. als PDF) erhoben werden. 
Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht.

Die Anschrift der Einwender ist vollständig und deutlich lesbar 
anzugeben, ferner sind Einwendungen zu unterschreiben, ansons-
ten ist die Einwendung ungültig.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsver-
fahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen werden dem Antragsteller sowie den am Ver-
fahren beteiligten Behörden, deren Aufgabenbereich von den 
Einwendungen berührt wird, bekannt gegeben. Der Einwender 
kann verlangen, dass sein Name und seine Anschrift vor dieser 
Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ord-
nungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht 
erforderlich sind.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
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Amtliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) – 
Errichtung und Betrieb von sechs Windkraft-
anlagen am Standort Milow und Gorlosen 
(WKA Kastorf-Gorlosen), Absage Erörte-
rungstermin am 21. Januar 2025

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

Vom 11. November 2024

Errichtung und Betrieb von sechs Windkraftanlagen am Standort 
Milow und Gorlosen (WKA Kastorf-Gorlosen), Absage Erörte-
rungstermin am 21. Januar 2025 im Staatlichen Amt für Land-
wirtschaft und Umwelt Westmecklenburg, Bleicherufer 13, 19053 
Schwerin

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA (Unter den Eichen 7, 
56195 Wiesbaden) plant die Errichtung und den Betrieb von sechs 
Windkraftanlagen (WKA) in der Gemeinde Milow, Gemarkung 
Kastorf, Flur 1, Flurstücke 108, 111, 117, 173/2, 196/2 und der 
Gemeinde Gorlosen, Gemarkung Neuhof bei Gorlosen, Flur 1, 
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Flurstück 160/6. Geplant sind sechs WKA vom Typ Vestas V172 
mit einer Leistung von 7200 kW, einem Rotordurchmesser (RD) 
von 172 m, einer Nabenhöhe (NH) von 175 m und einer Gesamt-
höhe von 261 m.

Die Anlagen sollen voraussichtlich im Oktober 2026 in Betrieb 
genommen werden.

Nach Auslegung des Antrags und Ablauf der Einwendungsfrist 
für das Genehmigungsverfahren „WKA Kastorf-Gorlosen“ am 
30. September 2024 gibt das Staatliche Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg bekannt:

Für das Vorhaben wird gemäß § 16 Absatz 1 der 9. BImSchV kein 
Erörterungstermin durchgeführt.

Die Entscheidung ergeht aus dem der Behörde zugestandenen 
Ermessen nach § 10 Absatz 6 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 

Nummer 5 der 9. BImSchV und beruht im Wesentlichen auf der 
Tatsache, dass der Vorhabenträger die Durchführung eines Erörte-
rungstermins nicht beantragt hat. Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 der 
9. BImSchV soll auf einen Erörterungstermin verzichtet werden 
bei der Errichtung oder Änderung von Windenergieanlagen an 
Land, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. Diese Ent-
scheidung ist gemäß § 44a Verwaltungsgerichtsordnung nicht 
isoliert anfechtbar. Sie stellt keine Absichtserklärung der Geneh-
migungsbehörde über den Ausgang des Genehmigungsverfahrens 
im Sinne von § 38 Landesverwaltungsverfahrensgesetz M-V 
(VwVfg M-V) dar.

Die Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und unter Einbe-
ziehung der eingegangenen Einwendung entscheiden.
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Zwangsversteigerungen

Sammelbekanntmachung

Rechte, die bei der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Ver-
steigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten 
anzumelden und, wenn die Antragsteller oder Gläubiger wider-
sprechen, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststel-
lung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Ver-
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder 
einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen. Versäumt 
er dies, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes.

Es ist zweckmäßig, zwei Wochen vor dem Termin eine genaue 
Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptforderung, Zin-
sen und Kosten, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzu-
teilen. Die Erklärung kann auch zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle abgegeben werden.

_______________

Bekanntmachung des Amtsgerichts Ludwigslust
– Zweigstelle Parchim –

Vom 28. Oktober 2024

15a K 2/24

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am Mitt-
woch, 29. Januar 2025, um 9:00 Uhr, im Amtsgericht Lud-
wigslust, Zweigstelle Parchim, Moltkeplatz 2, 19370 Parchim, 
Sitzungssaal: 107 öffentlich versteigert werden: Grundstück, ein-

Gerichte

getragen im Grundbuch von Plau Blatt 5478, Gemarkung Plau, 
Flur 17, Flurstück 193/2, Gebäude- und Gebäudenebenflächen, 
Verkehrsfläche, Größe: 2.203 m2

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Das Versteigerungsobjekt befindet sich in der Meyenburger 
Chaussee 29, 19395 Plau am See und ist bebaut mit einem Ein-
familienhaus und Nebengebäuden. Das freistehende Einfamilien-
haus mit ausgebautem Dachgeschoss und einer Wohnfläche von 
ca. 119 m2 ist teilunterkellert und 1846 errichtet und seitdem mo-
dernisiert worden. Es besteht allgemeiner Renovierungsbedarf, 
auch aufgrund von partiellen Feuchtigkeitsschäden in Dach- und 
Kellergeschoss. Zu den Nebengebäuden gehört neben mehreren 
Garagen, Gartenhaus, Schuppen etc. auch ein grenzständiges, 
nicht unterkellertes, eingeschossiges Gebäude in Massivbauwei-
se, das als Ferienwohnung genutzt wird; Baujahr 1960, Wohn-
fläche ca. 41 m2.

Verkehrswert: 190.000,00 EUR
davon entfällt auf Zubehör: 10.000,00 EUR (Photovoltaikanlage)

Der Versteigerungsvermerk ist am 14. Februar 2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.

weitere Informationen unter www.zvg.com

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangs-
versteigerungen“ wird hingewiesen.

_____

15 K 7/23 (2)

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am Mitt-
woch, 22. Januar 2025, um 9:00 Uhr, im Amtsgericht Lud-
wigslust, Zweigstelle Parchim, Moltkeplatz 2, 19370 Parchim, 
Sitzungssaal: 107 öffentlich versteigert werden: Grundstück, ein-
getragen im Grundbuch von Lübtheen Blatt 1358, Gemarkung 
Lübtheen, Flur 3, Flurstück 100, 19249 Lübtheen, Johann-Stel-
ling-Straße 13, Größe: 622 m2
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Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Das Versteigerungsobjekt befindet sich in der Johann-Stel-
ling-Straße 13, 19249 Lübtheen und ist bebaut mit einem ehe-
maligen Wohngebäude im stark ruinösen Zustand, Baujahr ver-
mutlich Anfang des 20. Jh. Teile des Daches, der Zwischendecken 
sowie der Außenfassade sind zusammengebrochen, augenschein-
lich ist keine technische Gebäudeausrüstung für Heizung, Sanitär 
und Elektrik vorhanden. Es besteht Grenzbebauung zu den Nach-
bargrundstücken. Die Außenanlage wird durch einen Garagen-
komplex aus drei Garagen in Massivbauweise sowie Wildwuchs 
und Aufschüttungen gekennzeichnet. Die Bruttogrundfläche be-
trägt insgesamt ca. 280 m2.

Verkehrswert: 25.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 3. Januar 2024 in das Grund-
buch eingetragen worden.

weitere Informationen unter www.zvg.com

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangs-
versteigerungen“ wird hingewiesen.

_____

15 K 14/23

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am Donners-
tag, 20. März 2025, um 9:00 Uhr, im Amtsgericht Ludwigslust, 
Zweigstelle Parchim, Moltkeplatz 2, 19370 Parchim, Sitzungs-
saal: 107 öffentlich versteigert werden:
Grundstück, eingetragen im Grundbuch von Picher Blatt 467, 
Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 11, Grünland, Graben, Grö-
ße: 22.415 m2;
Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 263, Gebäude- und Freiflä-
che, Nadelwald, Größe: 19.163 m2;

Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 288, Ackerland, Grünland, 
Graben, Größe: 19.540 m2;
Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 307, Ackerland, Mischwald, 
Größe: 72.211 m2;
Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 308, Gehölz, Graben, Grö-
ße: 2.288 m2;
Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 286/2, Landwirtschaftsflä-
che, Waldfläche, Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche, Was-
serfläche, Verkehrsfläche An der Eisenbahn, Größe: 245.774 m2;
Gemarkung Picher, Flur 6, Flurstück 284/4, Weg, Ackerland, Ge-
hölz, Graben Lange Straße, Größe: 33.473 m2

Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Das Versteigerungsobjekt besteht im Wesentlichen aus Flächen 
von Acker- und Grünland, Wald, Unland, Gehölz und Wasser 
sowie Gräben. Die Acker- und Grünlandflächen wurden zum 
Besichtigungszeitpunkt bewirtschaftet. Die Waldflächen weisen 
einen teilweise Bestockungsgrad nach Sturmschaden auf und be-
finden sich in einem Zustand mäßiger Durchforstung. Das Flur-
stück 263 ist weiterhin mit einem 1936 errichteten Werkstatt- und 
Lagergebäude nebst Anbauten bebaut. Diese werden derzeit als 
Lagerflächen genutzt. Dort befinden sich diverse Ablagerungen.

Nähere Angaben zu dem Objekt können dem Sachverständigengut-
achten entnommen werden, welches auf der Geschäftsstelle ausliegt.

Verkehrswert: 708.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 19. Juni 2023 in das Grund-
buch eingetragen worden.

weitere Informationen unter www.zvg.com

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangs-
versteigerungen“ wird hingewiesen.
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Jahresabschluss 2023 gemäß § 14 Absatz 5 
KPG

Bekanntmachung der WoKra Krakow am See GmbH

Vom 23. Oktober 2024

1. Jahresabschluss 2023 gemäß § 14 Absatz 5 KPG

a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der WoKra Krakow am 
See GmbH wurde von der RMS Nordrevision GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft geprüft und am 21. Juni 2024 mit 
folgendem Bestätigungsvermerk versehen:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die WoKra Krakow am See GmbH, Krakow am See

Sonstige Bekanntmachungen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WoKra Krakow am See 
GmbH, Krakow am See – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der WoKra Krakow am See GmbH für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

 – entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den einschlägigen deutschen für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
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und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 und

 – vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwen-
dung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einhei-
ten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung 
des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, 
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 – identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

 – gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.
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 – beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben.

 – ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu-
gehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 – beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben so-
wie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt.

 – beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahres-
abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm ver-
mittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

 – führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientier-
ten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai-
ger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLI-
CHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 
KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Ge-
sellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 
Satz 3 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf un-
sere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt gewor-
den sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet 
haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungs-
standard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschluss-
prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, 
durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der 
Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstan-
dungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschluss-
prüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der 
gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Potsdam, 21. Juni 2024

RMS Nordrevision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Jan Reinke, Wirtschaftsprüfer

b) Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2023 im elek-
tronischen Unternehmensregister (www.unternehmensre-
gister.de) erfolgte am 22. Oktober 2024 unter der Nummer 
241022014579.

c) Die Gesellschafterversammlung der WoKra Krakow am See 
GmbH hat am 2. Oktober 2024 folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Gesellschafterin hat den Prüfungsbericht der von der 
RMS Nordrevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft über die Prüfung und mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 
zum 31.12.2023 der WoKra mit einer Bilanzsumme von 
10.383.917,62 € (VJ 10.569.746,81 €) und einem Jahres-
gewinn von 78.662,46 € (VJ Jahresverlust 262.384,79 €) 
zur Kenntnis genommen und beschließt auf der Grund-
lage der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates AR 
01/2024 vom 10.07.2024 den Jahresabschluss 2023 der 
WoKra Krakow am See GmbH festzustellen.

2. Die Gesellschafterin beschließt gemäß der Empfehlung 
des Beschlusses des Aufsichtsrates AR 02/2024 vom 
10.07.2024 den im Jahresabschluss 2023 ausgewiesenen 
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Jahresüberschuss in Höhe von 78.662,46 € (VJ Jahres-
fehlbetrag 262.384,79 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Die Gesellschafterin beschließt auf Basis der Empfeh-
lung des Beschlusses des Aufsichtsrates AR 03/2024 vom 
10.07.2024, dem Geschäftsführer Herrn Nils Ruhnau für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 gemäß § 46 Nr. 5 GmbHG Entlastung zu erteilen.

4. Die Gesellschafterin beschließt, dem Aufsichtsrat für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
Entlastung zu erteilen.

d) Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und der Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2023 werden in der Zeit vom 
12. November 2024 bis zum 21. November 2024 in den Ge-
schäftsräumen der WoKra Krakow am See GmbH, Am Bahn-
hof 1, 18292 Krakow am See, öffentlich ausgelegt und sind 
während der Geschäftszeiten dienstags von 9.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie donnerstags 
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr für jedermann einsehbar.

2. Stellungnahme des Landesrechnungshofes Mecklenburg-
Vorpommern gemäß § 14 Absatz 5 KPG

Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern hat den 
Prüfbericht 2023 gemäß Schreiben vom 25. September 2024 nach 
Durchsicht freigegeben (§ 14 Abs. 4 KPG).

gez. Nils Ruhnau, Geschäftsführer

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 562

Liquidation des Vereins: 
Angelverein Keramik e. V.

Bekanntmachung des Liquidators

Vom 23. Oktober 2024

Der „Angelverein Keramik e. V.“ ist aufgelöst worden und be-
findet sich in Liquidation. Die Gläubiger des Vereins werden auf-
gefordert, ihre Ansprüche gegen den Verein bei dem Liquidator 
Helmut Kranz, Brink 41, 19061 Schwerin anzumelden.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 565

Liquidation des Vereins: Förderverein des 
Abendgymnasiums Neubrandenburg e. V.

Bekanntmachung der Liquidatoren

Vom 16. Oktober 2024

Der „Förderverein des Abendgymnasiums Neubrandenburg e. V.“ 
ist aufgelöst worden und befindet sich in Liquidation. Die Gläu-
biger des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den 
Verein bei den unterzeichnenden Liquidatoren anzumelden:
Monika Martin, Kiesseestraße 13, 17036 Neubrandenburg
Chris Dömlang, Juri-Gagarin-Ring 6, 17036 Neubrandenburg

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 565

Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des 
UVP-Gesetzes

Bekanntmachung der Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern

Vom 29. Oktober 2024

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als untere Forstbehörde (§ 32 Absatz 3 des Landeswaldgesetzes 
M-V [LWaldG] in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 
2011 [GVOBl. M-V S. 870], geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Mai 2021 [GVOBl. M-V S. 790, 794]) hat das Vorha-
ben einer Erstaufforstungsmaßnahme in der Gemarkung Breesen, 
Flur 2, Flurstück 27 mit einer Größe von insgesamt ca. 3,6500 ha 
einer Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend § 7 Absatz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540) in Ver-
bindung mit Nummer 17.1.3 der Anlage 1 zum UVPG und der 
Dienstanweisung der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 29. April 2015 unterzogen.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorhaben 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. Fol-
gende Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind für diese 
Einschätzung maßgebend:

 – Durch die Aufforstung ist eine Verbesserung der Luftqualität 
und die Steigerung der Grundwasserneubildung zu erwarten.

 – Die geplante Erstaufforstung grenzt an bestehende Waldflächen 
an und fügt sich in die vorhandene Landschaftsstruktur ein.

 – Die Prüfung der Schutzgüter hat ergeben, dass keine erheb-
lichen negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landeswaldgesetzes entscheiden.

Es wird darauf verwiesen, dass diese Feststellung nach § 5 Ab-
satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 565

Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des 
UVP-Gesetzes

Bekanntmachung der Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern

Vom 29. Oktober 2024

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als untere Forstbehörde (§ 32 Absatz 3 des Landeswaldgesetzes 
M-V [LWaldG] in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 
2011 [GVOBl. M-V S. 870], geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Mai 2021 [GVOBl. M-V S. 790, 794]) hat das Vorha-
ben einer Erstaufforstungsmaßnahme in der Gemarkung Küssow, 
Flur 1, Flurstücke 74 und 75 mit einer Größe von insgesamt ca. 
14,0377 ha einer Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend § 7 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
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der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I 
S. 540) in Verbindung mit Nummer 17.1.3 der Anlage 1 zum 
UVPG und der Dienstanweisung der Landesforstanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern vom 29. April 2015 unterzogen.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorhaben 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. Fol-
gende Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind für diese 
Einschätzung maßgebend:

 – Durch die Aufforstung ist eine Verbesserung der Luftqualität 
und die Steigerung der Grundwasserneubildung zu erwarten.

 – Die geplante Erstaufforstung grenzt an bestehende Waldflächen 
an und fügt sich in die vorhandene Landschaftsstruktur ein.

 – Die Prüfung der Schutzgüter hat ergeben, dass keine erheb-
lichen negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landeswaldgesetzes entscheiden.

Es wird darauf verwiesen, dass diese Feststellung nach § 5 Ab-
satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist.
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Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des 
UVP-Gesetzes

Bekanntmachung der Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern

Vom 29. Oktober 2024

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als untere Forstbehörde (§ 32 Absatz 3 des Landeswaldgesetzes 
M-V [LWaldG] in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 
2011 [GVOBl. M-V S. 870], geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 22. Mai 2021 [GVOBl. M-V S. 790, 794]) hat das Vorha-
ben einer Erstaufforstungsmaßnahme in der Gemarkung Weitin, 
Flur 3, Flurstück 46/6 mit einer Größe von insgesamt ca. 3,3405 
ha einer Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend § 7 Absatz 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540) in Ver-
bindung mit Nummer 17.1.3 der Anlage 1 zum UVPG und der 
Dienstanweisung der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 29. April 2015 unterzogen.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorhaben 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. Fol-
gende Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind für diese 
Einschätzung maßgebend:

 – Durch die Aufforstung ist eine Verbesserung der Luftqualität 
und die Steigerung der Grundwasserneubildung zu erwarten.

 – Die geplante Erstaufforstung grenzt an bestehende Waldflächen 
an und fügt sich in die vorhandene Landschaftsstruktur ein.

 – Die Prüfung der Schutzgüter hat ergeben, dass keine erheb-
lichen negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landeswaldgesetzes entscheiden.

Es wird darauf verwiesen, dass diese Feststellung nach § 5 Ab-
satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist.
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Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des 
UVP-Gesetzes

Bekanntmachung der Landesforstanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern

Vom 29. Oktober 2024

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als untere Forstbehörde (§ 32 Absatz 3 des Landeswaldgesetzes 
M-V [LWaldG] in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juli 
2011 [GVOBl. M-V S. 870], geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 22. Mai 2021 [GVOBl. M-V S. 790, 794]) hat das 
Vorhaben einer Erstaufforstungsmaßnahme in der Gemarkung 
Strachtitz, Flur 1, Flurstück 22 mit einer Größe von insgesamt 
ca. 5,0000 ha einer Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend § 7 
Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I 
S. 540) in Verbindung mit Nummer 17.1.3 der Anlage 1 zum 
UVPG und der Dienstanweisung der Landesforstanstalt Mecklen-
burg-Vorpommern vom 29. April 2015 unterzogen.

Die Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass von dem Vorhaben 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich. Fol-
gende Merkmale des Vorhabens und des Standortes sind für diese 
Einschätzung maßgebend:

 – Durch die Aufforstung ist eine Verbesserung der Luftqualität 
und die Steigerung der Grundwasserneubildung zu erwarten.

 – Die geplante Erstaufforstung grenzt an bestehende Waldflä-
chen an und fügt sich in die vorhandene Landschaftsstruktur 
ein.

 – Die Prüfung der Schutzgüter hat ergeben, dass keine erheb-
lichen negativen Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

Der Vorstand der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
als Genehmigungsbehörde wird über den Antrag nach den Vor-
schriften des Landeswaldgesetzes entscheiden.

Es wird darauf verwiesen, dass diese Feststellung nach § 5 Ab-
satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist.
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